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30. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 141 „Wohn- 
und Gewerbefläche am nordwestlichen Ortsrand von Hetzenhausen im Bereich 
der Straße Am Winkelfeld"; Würdigung Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH vom 04.03.2026 
 

 



 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genaue Lage der neuen Trafostation 
muss noch festgelegt werden. Folgende Flächen wären für die Trafostation möglich:  
 
a) Im nördlichen Bereich von Flur-Nr. 844/10 anstelle der Bäume und Ortsrandeingrünung 
b) Im mittleren Bereich der Gewerbeflächen an der Grundstücksgrenze zwischen Flur-Nr. 
844/9 und 844/10. 
c) Im nördlichen Bereich der Ausgleichsfläche auf Flur-Nr. 844/11 mit entsprechender 
Eingrünung des Trafos und Nistkästen. Hierbei muss jedoch geklärt werden, ob weiterer 
Ausgleichsbedarf für die Verwendung der bestehenden Ausgleichsfläche erforderlich ist. 
d) Westlich der Ausgleichsfläche im nordöstlichen Bereich der Ackerfläche Flur-Nr. 844 
 
Mit den Eigentümern ist vor Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 141 eine Vereinbarung über eine passende Fläche und eine 
angemessene Kostentragung zu schließen. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag.  
 
Mit den Eigentümern im Geltungsbereich ist eine Vereinbarung über eine passende Fläche 
und angemessene Kostentragung zu schließen. Der Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan darf erst bekannt gemacht werden, wenn die Vereinbarung geschlossen ist.  
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


